
 

Checkliste der einzureichenden Unterlagen für das 
vorbereitende Verfahren zum Gebotsverfahren 2026 

 

Die nachfolgende Liste stellt eine Übersicht über die im vorbereitenden Verfahren zum 
Gebotsverfahren 2026 (kurz: Vorverfahren 2026) des Förderprogramms Klimaschutzverträge 
einzureichenden Unterlagen dar. Bitte achten Sie hier auf eine fristgemäße, vollständige und 
fehlerfreie Einreichung.  

A. Unterlagen, die als PDF-Datei per E-Mail an fragen@klimaschutzvertraege.info bis zum 
Ablauf des 01.12.2025 einzureichen sind: 

 
□ 1. Teilnahmeantrag zum Vorverfahren 2026 inkl. Datenschutzhinweisen 
 gem. Art. 13, 14 DSGVO, 
 
□ 2. Fragebogen zum Vorverfahren 2026, 
 
□ 3. Quantitatives Abfragedokument zum Vorverfahren 2026. 
 
 
B. Ausnahme: 
Nur Interessenten, die am vorbereitenden Verfahren für das zweite Gebotsverfahren, das am 
29.07.2024 im Bundesanzeiger bekannt gemacht wurde (BAnz AT 29.07.2024 B1), 
teilgenommen haben, haben die Möglichkeit, am Vorverfahren 2026 dadurch teilzunehmen, 
dass sie bis zum Ablauf des 01.12.2025 die bereitgestellte Bestätigungserklärung als PDF-
Datei an die E-Mail-Adresse fragen@klimaschutzvertraege.info übersenden. Näheres regelt 
Nummer 8.6(d) FRL KSV. 

Alternativ zur Übermittlung der Bestätigungserklärung können Interessenten, die am 
vorbereitenden Verfahren für das zweite Gebotsverfahren teilgenommen haben, am 
Vorverfahren 2026 dadurch teilnehmen, dass sie bis zum Ablauf des 01.12.2025 die oben in 
Abschnitt A. genannten Unterlagen als PDF-Datei an die E-Mail-Adresse 
fragen@klimaschutzvertraege.info übersenden. Dies bietet sich insbesondere dann an, wenn 
sich wesentliche Anpassungen an dem geplanten Vorhaben ergeben haben. Eine Pflicht zur 
(Neu-)Einreichung dieser Angaben besteht nicht, auch wenn sich aus den für das Vorverfahren 
2026 aktualisierten Bestimmungen des Förderprogramms Klimaschutzverträge Anpassungen 
an dem geplanten Vorhaben ergeben. 

Sofern Interessenten, die bereits am vorbereitenden Verfahren für das zweite 
Gebotsverfahren teilgenommen haben, ein neues Vorhaben planen, müssen bis zum Ablauf 
des 01.12.2025 die oben in Abschnitt A. genannten Unterlagen als PDF-Datei an die E-Mail-
Adresse fragen@klimaschutzvertraege.info übersendet werden.  
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C. Zusätzliche Hinweise zur Antragseinreichung: 

Bitte stellen Sie sicher, dass Unterschriften rechtsverbindlich sind. Die unterzeichnende 
Person/die unterzeichnenden Personen müssen über die erforderliche Vertretungsmacht 
verfügen. 

Detaillierte Informationen zur Antragseinreichung entnehmen Sie bitte der Webseite zu den 
Klimaschutzverträgen (www.klimaschutzvertraege.info). 

 

D. Konsultationsfragebogen zum Vorverfahren 2026 

Mit Konsultationsschreiben vom 06.10.2025 hat das BMWE zudem eine öffentliche 
Konsultation nach Ziffer 4.1.3.4 der Leitlinien für staatliche Klima-, Umweltschutz- und 
Energiebeihilfen 2022 (2022/C 80/01) eingeleitet. Die Stellungnahmen werden so bald wie 
möglich, spätestens aber bis zum 01.12.2025, erbeten. Für die Teilnahme an der öffentlichen 
Konsultation ist das dafür vorgesehene Rückmeldeformular (Online-Umfrage) unter 
www.klimaschutzvertraege.info zu nutzen. Die Abgabe einer Stellungnahme ist freiwillig. 


